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(4) Im § 6 Abs. 5 der Verordnung vom 8. April 1965 über 
Ehrenpensionen für Kämpfer gegen den Faschismus und für 
Verfolgte des Faschismus sowie für deren Hinterbliebene 
(GBl. II Nr. 41 S. 293) in der Fassung der Zweiten Verordnung 
vom 21. Oktober 1966 (GBl. II Nr. 158 S. 1253) ist der 2. Satz 
zu streichen.

Berlin, den 4. April 1974

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n
Vorsitzender

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Rentenverordnung

vom 4. April 1974

Auf Grund des § 81 der Rentenverordnung vom 4. April 1974 
(GBl. I Nr. 22 S. 201) wird im Einvernehmen mit dem Mi
nister der Finanzen und in Übereinstimmung mit'dem Bun
desvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes fol
gendes bestimmt:

Zu § 1 der Verordnung:
§ 1

Bei vorübergehendem Aufenthalt außerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik werden die Leistungen für 
die Dauer der von den staatlichen Organen erteilten Reise
genehmigung weitergewährt.

Zu § 2 Abs. 2 Buchst, а der Verordnung:

§ 2

Zeiten eines Lehr- oder Arbeitsrechtsverhältnisses vor 
Vollendung des 16. Lebensjahres, für die bis zum 31. Dezem
ber 1945 keine Versicherungspflicht bestand, gelten als Zeiten 
einer versicherungspflichtigen Tätigkeit. Das gilt nicht für 
die Zeit der Ausbildung im elterlichen Betrieb.

Zu § 2 Abs. 2 Buchst, d der Verordnung:

§3

Einer Rente wegen Invalidität wird eine Unfallrente bei 
einem Körperschaden von 100% gleichgestellt.

Zu § 2 Abs. 2 Buchst, e der Verordnung:

§4

Die sich an die Beendigung -des Schulbesuches bzw. des 
Direktstudiums anschließenden Ferien gelten als Zeit des 
Schulbesuches bzw. des Direktstudiums, wenn nicht bereits 
in dieser Zeit eine versicherungspflichtige Tätigkeit aufge
nommen wurde.

Zu § 2 Abs. 2 Buchst, i der Verordnung:

§5'

Zeiten des Bezuges von Geldleistungen der Sozialversiche
rung nach Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses gelten 
nicht als versicherungspflichtige Tätigkeit.

Zu §§ 3, 9 und 10 der Verordnung:

§ 6

Kalendermonate, in denen nicht für die gesamte Zeit eine 
versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde, gelten als 
ein Monat versicherungspflichtiger Tätigkeit.

Zu § 3 Abs. 1 und §§ 5 und 10 der Verordnung:

§7

(1) Als Zeiten einer freiwilligen Rentenversicherung bei der 
Sozialversicherung gelten auch die außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik nachgewiesenen Zeiten einer 
gleichartigen freiwilligen Versicherung.

(2) Die vor der Aufnahme einer versicherungspflichtigen 
Tätigkeit liegenden Zeiten einer freiwilligen Rentenversiche
rung bei der Staatlichen Versicherung der Deutschen Demo
kratischen Republik, die von dieser laut Verordnung vom
25. Juni 1953 über die Neuregelung der freiwilligen Versiche
rungen in der Sozialversicherung (GBl. Nr. 80 S. 823) über
nommen wurde, werden den Zeiten einer freiwilligen Ren
tenversicherung bei der Sozialversicherung gleichgestellt.

Zu § 3 Abs. 2 Buchst, a, § 4, § 7 Abs. 1 Buchst, b, § 12 und § 14 
Abs. 1 Büchst, b der Verordnung:

§ 8

(1) Den leiblichen Kindern werden gleichgestellt:

a) vor Vollendung des 8. Lebensjahres an Kindes Statt an
genommene Kinder,

b) Stiefkinder, wenn die Pflege und Erziehung vor Voll
endung des 8. Lebensjahres ,des Kindes von der An
spruchsberechtigten übernommen wurde,

c) Enkel- und Pflegekinder, wenn die Mutter vor 
Vollendung des 8. Lebensjahres des Kindes verstorben 
ist und die Pflege und Erziehung ab diesem Zeitpunkt 
von der Anspruchsberechtigten übernommen wurde. Bei 
Pflegekindern gilt dies nur, wenn später eine Annahme 
an Kindes Statt erfolgte.

(2) Totgeburten werden nicht berücksichtigt.

Zu § 3 Abs. 2 Buchst, b der Verordnung:

§9

Als ständig pflegebedürftige Familienangehörige gelten:

a) der Ehegatte,

b) leibliche Kinder,

c) an Kindes Statt angenommene Kinder,

d) Stiefkinder,

e) Enkel- und Pflegekinder sowie

f) Eltern und Geschwister beider Ehegatten,

für die die Voraussetzungen zum Anspruch auf Pflegegeld 
der Stufen III oder IV, Blindengeld der Stufen IV bis VI oder 
Sonderpflegegeld vorliegen.

Zu § 5 der Verordnung:
§10

(1) Der beitragspflichtige monatliche Durchschnittsver
dienst wird errechnet aus der Summe des beitragspflichtigen 
Verdienstes der letzten 20 Kalenderjahre vor Beendigung der 
letzten versicherungspflichtigen Tätigkeit, frühestens ab 
1. Januar 1946, dividiert durch die tatsächlichen Arbeits
monate dieses Zeitraumes. Die insgesamt volle Monate über
steigenden Tage bleiben bei der Errechnung der Arbeits
monate unberücksichtigt. Besteht während der Zeit der 
Arbeitsunfähigkeit, der Quarantäne oder des Schwanger
schafts- und Wochenurlaubs Beitragspflicht zur Sozialver
sicherung, gelten diese Zeiten als Arbeitsmonate.


